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1. Prüfungsauftrag 

Aufgrund unserer Wahl zum Abschlussprüfer in der ordentlichen Gesellschafterver-

sammlung vom 13. November 2023 erteilte uns die Geschäftsführung der 

Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG, 

Kirchheim unter Teck 

(im Folgenden auch „EnKi KG“ oder „Gesellschaft“ genannt) 

den Auftrag, den Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 unter Ein-

beziehung der Buchführung und den Lagebericht, für das Geschäftsjahr 2023 in entspre-

chender Anwendung der §§ 317 ff. HGB zu prüfen. 

Die Gesellschaft erfüllt als Personenhandelsgesellschaft die Kriterien des § 264a HGB 

und ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 und 4 HGB und daher nicht 

prüfungspflichtig gemäß §§ 316 ff. HGB. Aufgrund § 103 Abs. 1 Nr. 5b Gemeindeord-

nung für Baden-Württemberg sind gemäß § 20 des Gesellschaftsvertrages der Jahres-

abschluss und ein Lagebericht in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Drit-

ten Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften aufzustellen und zu prüfen. 

Für die Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG als Energieversorgungsunter-

nehmen ergibt sich zusätzlich die Prüfungspflicht aus § 6b Abs. 1 EnWG und schließt 

gemäß § 6b Abs. 5 EnWG auch die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur internen 

Rechnungslegung gem. § 6b Abs. 3 EnWG ein. Jahresabschluss und Lagebericht sind 

nach § 325 HGB sowie der Tätigkeitsabschluss gem. § 6b Abs. 4 EnWG beim Betreiber 

des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch einzureichen und im elektronischen 

Bundesanzeiger bekannt machen zu lassen. 

Eine Beauftragung zur Erweiterung der Prüfung aufgrund von Festlegungen gem. § 6b 

Abs. 6 EnWG wurde nicht vorgenommen. 

Der Prüfungsauftrag ist entsprechend § 53 Abs. 1 HGrG um die Prüfung der Ordnungs-

mäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse erweitert worden. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die 

anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir diesen 

Bericht nach den Grundsätzen des IDW PS 450 n. F., dem der von uns geprüfte 



 

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2023 – Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG, Kirchheim unter Teck 2 

Jahresabschluss sowie der geprüfte Lagebericht als Anlagen beigefügt sind. Dieser Be-

richt ist an das geprüfte Unternehmen gerichtet. 

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im 

Verhältnis zu Dritten, die als Anlage diesem Bericht beigefügten Allgemeinen Auftrags-

bedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der  

Fassung vom 1. Januar 2017 (AAB) maßgebend.  

Abweichend vom Wortlaut der vorgenannten AAB hinsichtlich Nr. 10 (3) wird ausschließ-

lich der elektronische Prüfungsbericht ausgehändigt. 
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2. Grundsätzliche Feststellungen 

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Der Lagebericht und der Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten nach unserer Be-

urteilung folgende wesentliche Aspekte  

zum Geschäftsverlauf und zur Lage:  

• 2023 bestanden die Umsatzerlöse der EnKi KG im Wesentlichen aus Pachtentgelten 

für das Strom- und Gasnetz, die sich im Geschäftsjahr auf TEUR 2.601 (Vj. 

TEUR 2.471) beliefen. Daneben ergaben sich Erträge aus der Auflösung von Bau-

kostenzuschüssen in Höhe von TEUR  348 (Vj. TEUR 338) sowie periodenfremde 

Mindererlöse aus Pachtentgelten in Höhe von TEUR  51 (Vj. Mehrerlöse TEUR 39). 

• Die Bilanzsumme der EnKi KG zum 31. Dezember 2023 beträgt TEUR 35.845 (Vj. 

TEUR 34.122). Der Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme beläuft 

sich mit TEUR 33.382 (Vj. TEUR 30.933) auf 93,13 % (Vj. 90,65 %). Die Höhe des 

Eigenkapitals beträgt TEUR 11.969 (Vj. TEUR 12.055), die handelsrechtliche Eigen-

kapitalquote 33,39 % (Vj. 35,33 %). 

• Die Investitionen in die Verteilungsanlagen summierten sich im Jahr 2023 auf 

TEUR 3.556 (Vj. TEUR 2.409). Die Anlagen im Bau summierten sich auf TEUR 672 

(Vj. TEUR 948).  

• Das Geschäftsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 652 

(Vj. TEUR 737). Die Geschäftsführung der EnKi KG beurteilt die wirtschaftliche Lage 

des Unternehmens als planmäßig.  

zur voraussichtlichen Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken: 

• Für 2024 sind Investitionen in das Gas- und Stromnetz in Höhe von insgesamt 

TEUR 4.167 geplant.  

• Trotz leicht steigender Umsatzerlöse aus Pachtentgelten, reduziert sich aus Sicht der 

Geschäftsführung der Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2024 deutlich. Gründe 

für das absinkende Ergebnisniveau auf TEUR 104 sind höher erwartete Abschreibun-

gen und insbesondere deutlich steigende Zinsaufwendungen im Vergleich zum Be-

richtsjahr. 
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• Die Ertragskraft der EnKi KG wird vorwiegend von der Höhe der Pachtentgelte (finan-

zieller Leistungsindikator) bestimmt. Deren Höhe richtet sich nach den Pachtverträ-

gen mit der Netze BW GmbH und wird jährlich angepasst. Die Pachtentgelte beliefen 

sich im Berichtsjahr auf TEUR 2.601 und lagen damit auf dem Planansatz. Die Logik 

der im September 2016 in Kraft getretenen Novelle der Anreizregulierungsverordnung 

wird in den Netzpachtverträgen analog umgesetzt. Entsprechend wirken sich die sin-

kenden Zinssätze für die Eigenkapitalverzinsung der Anreizregulierung auch für die 

EnKi KG negativ aus. Das steigende Zinsniveau für Kredit- und Darlehenszinsen am 

Kapitalmarkt belastet ebenfalls die Ertragskraft der Gesellschaft. Im Geschäftsjahr 

2024 wird dennoch mit höheren Pachtentgelten im Vergleich zum Geschäftsjahr 2023 

in Höhe von TEUR 2.616 gerechnet. 

• Die Kostenseite wird vor allem durch die Investitionen (finanzieller Leistungsindikator) 

in die Strom- und Gasnetze bestimmt. Hier liegt der Schwerpunkt auf der Modernisie-

rung und kontinuierlichen Erneuerung sowie Erweiterung der Netze mit dem Ziel der 

Aufrechterhaltung und Verbesserung der Versorgungssicherheit, insbesondere im 

Hinblick auf die Herausforderungen im Bereich der Energiewende und deren Anfor-

derungen im Verkehrssektor und Wärmesektor und der damit verbundenen Sekto-

renkopplung.  

• Die Durchführung des gesetzlich geforderten Risikomanagements wird durch die 

Netze BW GmbH abgewickelt. Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.  

Die Beurteilung der Lage der Gesellschaft, insbesondere die Beurteilung des Fortbe-

standes und der wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung des Un-

ternehmens, ist plausibel. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewon-

nenen Erkenntnissen ist die Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft 

dem Umfang nach angemessen und inhaltlich realistisch vertretbar. 
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3. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks  

Wir haben dem Jahresabschluss und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-

nuar 2023 bis 31. Dezember 2023 der Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG, 

Kirchheim unter Teck, in der diesem Bericht als Anlage 1 (Jahresabschluss) und An-

lage 2 (Lagebericht) beigefügten Fassung den unter dem Datum vom 23. April 2024 in 

Stuttgart unterzeichneten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG, Kirchheim unter Teck 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG, 

Kirchheim unter Teck, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Ge-

winn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. De-

zember 2023 sowie Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Be-

wertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Energie 

Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG, Kirchheim unter Teck, für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Personenhandelsgesellschaften i. S. d. § 264a Abs. 1 HGB gelten-

den handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 

31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Ja-

nuar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-

klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschrif-

ten und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.  

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

geführt hat. 
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Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstim-

mung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-

gestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Un-

sere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwor-

tung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 

unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrecht-

lichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstim-

mung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-

ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prü-

fungsurteil zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahres-

abschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses, der den deutschen, für Personenhandelsgesellschaften i.S.d. § 264a HGB gelten-

den handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und da-

für, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzli-

chen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit 

den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt ha-

ben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesent-

lichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 

der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-

antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammen-

hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. 

Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
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Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzie-

ren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe-

richts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie 

in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 

die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, 

um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 

deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozes-

ses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresab-

schluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen 

Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild 

von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken 

der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu 

erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhal-

tet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirt-

schaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschluss-

prüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Fal-

sche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden 

als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
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einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lagebe-

richts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kriti-

sche Grundhaltung. Darüber hinaus  

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 

im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 

Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 

Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 

werden, da dolosen Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, be-

absichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraft-

setzen interner Kontrollen beinhalten können. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts re-

levanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die 

unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, 

ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern ange-

wandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den ge-

setzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-

genden Angaben.  

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzli-

chen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung 

der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnach-

weise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder 

Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-

schaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu 

dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir ver-

pflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-

schluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 

unangemessen sind, unser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
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Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungs-

vermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenhei-

ten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit 

nicht mehr fortführen kann. 

• beurteilen wir die Darstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zu-

grunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahres-

abschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-

setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unterneh-

mens. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern darge-

stellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausrei-

chender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die 

den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde ge-

legten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung 

der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prü-

fungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden 

Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, 

dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abwei-

chen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-

ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir wäh-

rend unserer Prüfung feststellen. 
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SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 

Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten 

nach § 6b Abs. 3 EnWG 

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 

EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis 

zum 31. Dezember 2023 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsab-

schlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung nach § 6b Abs. 3 

Satz 1 EnWG sowie – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und 

der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 

31. Dezember 2023 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungsle-

gungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft. 

• Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 

EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten. 

• Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen 

den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten 

und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beach-

tung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW 

PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grund-

sätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhal-

tung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG weitergehend beschrie-

ben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 

wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätsma-

nagementstandards: Anforderungen an das Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprü-

ferpraxis (IDW QMS 1) an, die in Einklang mit dem vom International Auditing and As-

surance Standards Board (IAASB) herausgegebenen International Standard on Quality 

Management 1 (ISQM1) stehen. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
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Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prü-

fungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG zu 

dienen. 

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung 

der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b 

Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter 

sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deut-

schen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die 

sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten ein-

zuhalten. 

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der 

im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den 

Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der 

Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entspre-

chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln 

braucht. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungs-

legungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG. 

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflich-

ten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 

• ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG 

zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben 

und 
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• ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vor-

schriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entsprechen. 

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzu-

nehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten 

nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. 

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Füh-

rung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den 

Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar er-

folgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. 

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Ab-

schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwor-

tung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurtei-

lung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.“ 

 

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer 
vorherigen Zustimmung. Bei der Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten 
Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten 
Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; insbeson-
dere weisen wir auf § 328 HGB hin.  
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4. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 

Gegenstand unserer Prüfung waren, der nach den für alle Kaufleute geltenden handels-

rechtlichen Vorschriften (§§ 242 bis 256a HGB) und den ergänzenden Vorschriften für 

Personenhandelsgesellschaften (§§ 264 bis 288 HGB) den weiteren rechtsform- und 

branchenspezifischen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesell-

schaftsvertrages aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

2023 bis 31. Dezember 2023 – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, 

Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und der nach §§ 289 ff. HGB aufgestellte 

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2023. 

Im Bestätigungsvermerk sind die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Auf-

sichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Verantwortung des 

Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ausführ-

lich beschrieben. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Prüfung der 

Einhaltung solcher gesetzlicher Vorschriften, die nicht die Rechnungslegung betreffen, 

nur insoweit zu den Aufgaben der Abschlussprüfung gehört, als sich aus diesen anderen 

Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den geprüften Jahresabschluss ergeben 

oder als die Nichtbeachtung solcher Gesetze erfahrungsgemäß Risiken zur Folge haben 

können, denen im Lagebericht Rechnung zu tragen ist. Unsere Prüfung hat sich zudem 

grundsätzlich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Unterneh-

mens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert 

werden können. 

Die Prüfung des Jahresabschlusses beinhaltet auch die Einhaltung der Pflichten zur in-

ternen Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG. 

Dabei war neben dem Vorhandensein getrennter Konten auch zu prüfen, ob die Wert-

ansätze und die Zuordnung der Konten sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind 

und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet worden ist. Dies schließt die Beurteilung der 

Frage ein, ob die Abgrenzung der Tätigkeiten sachgerecht vorgenommen und die Leis-

tungsbeziehungen zwischen den Tätigkeiten zutreffend abgebildet wurden. Die Prüfung 

erstreckte sich ferner darauf, ob zulässigerweise von einer direkten Zuordnung von Kon-

ten abgesehen und eine Schlüsselung von Konten sachgerecht und für Dritte nachvoll-

ziehbar vorgenommen wurde. Außerdem war zu prüfen, ob die Erläuterungspflichten 

gemäß § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG beachtet wurden und ob im Anhang die Geschäfte 

größeren Umfangs mit verbundenen und assoziierten Unternehmen nach § 6b 

Abs. 2 EnWG aufgeführt wurden. 



 

Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2023 – Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG, Kirchheim unter Teck 14 

Die Prüfung der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Tätigkeits-

bereiche erstreckte sich im Wesentlichen auf die ordnungsmäßige Ableitung aus den 

getrennten Konten sowie auf die Beachtung der für die Personengesellschaft geltenden 

Vorschriften. 

Wir haben auftragsgemäß bei der Durchführung der Abschlussprüfung auch die Ord-

nungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse gem. § 53 

Abs. 1 HGrG geprüft sowie den IDW PS 720 "Berichterstattung über die Erweiterung der 

Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet. 

Wir haben unsere Prüfung in den Monaten März und April 2024 durchgeführt. 

Die Grundzüge unseres Prüfungsvorgehens stellen wir im Folgenden dar: 

Entwicklung der Prüfungsstrategie 

 Erlangung eines Verständnisses des Unternehmens, seines Umfelds und seines 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) 

 Festlegung von Prüfungsfeldern und Prüfungsschwerpunkten auf Basis unserer Ri-

sikoeinschätzung: 

• Prüfung der wesentlichen Zugänge im Anlagevermögen 

• Prüfung der Umsatzrealisierung  

• Prüfung der liquiden Mittel und der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  

• Prüfung der Vollständigkeit und Bewertung der sonstigen Rückstellungen 

• Analytische Durchsicht und Belegprüfung (in Stichproben) der Gewinn- und Ver-

lustrechnung 

 Festlegung der Prüfungsstrategie und des zeitlichen Ablaufs der Prüfung 

 Auswahl des Prüfungsteams 
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Auswahl und Durchführung kontrollbasierter Prüfungshandlungen 

 Auswahl kontrollbasierter Prüfungshandlungen aufgrund von Risikoeinschätzun-

gen und Kenntnis der Geschäftsprozesse und Systeme 

 Beurteilung der Ausgestaltung sowie der Wirksamkeit der ausgewählten rech-

nungslegungsbezogenen Kontrollmaßnahmen 

 

Einzelfallprüfungen und analytische Prüfungen von Abschlussposten 

 Durchführung analytischer Prüfungshandlungen von Abschlussposten 

 Einzelfallprüfungen in Stichproben und Beurteilung von Einzelsachverhalten unter 

Berücksichtigung der ausgeübten Bilanzierungswahlrechte und Ermessensspiel-

räume, u.a. 

• Einholung von Bestätigungen der Kreditinstitute 

Gesamtbeurteilung der Prüfungsergebnisse und Berichterstattungen 

 Bildung des Prüfungsurteils 

 Berichterstattung in Prüfungsbericht und Bestätigungsvermerk 

Von der Geschäftsführung und den von ihr beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern sind alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise erbracht und die berufs-

übliche schriftliche Vollständigkeitserklärung abgegeben worden. Darin wird insbeson-

dere versichert, dass in der Buchführung alle buchungspflichtigen Vorgänge und in dem 

vorliegenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögensgegenstände, 

Verpflichtungen und Abgrenzungen, außerdem sämtliche Aufwendungen und Erträge 

enthalten, ferner alle Wagnisse berücksichtigt sowie alle erforderlichen Angaben ge-

macht sind. 
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5. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 

5.1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

5.1.1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Buchführung ist nach unseren Feststellungen in allen wesentlichen Belangen ord-

nungsgemäß und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die den weiteren geprüften 

Unterlagen entnommenen Informationen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahres-

abschluss und Lagebericht abgebildet worden.  

Bei unserer Prüfung haben wir keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, 

dass die von der Gesellschaft getroffenen organisatorischen und technischen Maßnah-

men geeignet sind, die Verlässlichkeit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-

Systeme zu gewährleisten. 

 

5.1.2. Jahresabschluss 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 (Anlage 1) entspricht 

nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse in 

allen wesentlichen Belangen den Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter Beach-

tung der rechtsformspezifischen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen 

des Gesellschaftsvertrags zur Rechnungslegung. 

Der Jahresabschluss wurde ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren 

geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die gesetzlichen Vorschriften zur Gliede-

rung, Bilanzierung und Bewertung, sowie zum Anhang in allen wesentlichen Belangen 

eingehalten. 

Der Anhang entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Die Angaben im Anhang sind in 

allen wesentlichen Belangen vollständig und zutreffend. 

 

5.1.3. Lagebericht 

Der gemäß § 20 des Gesellschaftsvertrages erstellte Lagebericht entspricht in allen we-

sentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmun-

gen des Gesellschaftsvertrages. 
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5.2. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

5.2.1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss vermittelt insgesamt, d.h. aus dem Zusammenwirken von Bilanz, 

Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang, unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-

mäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ver-

mögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

Zum besseren Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gehen wir 

nachfolgend pflichtgemäß auf die wesentlichen Bewertungsgrundlagen ein. 

 

5.2.2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen  

Die dem Jahresabschluss der Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG, Kirchheim 

unter Teck, zugrunde gelegten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind im An-

hang erläutert. Sie entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und wurden unverändert 

zum Vorjahr angewendet. 

Aus der Ausübung von Beurteilungsspielräumen oder der Inanspruchnahme von gesetz-

lichen Wahlrechten ergaben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung 

der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. 

Im Übrigen verweisen wir auf die Ausführungen der Gesellschaft im Anhang (Anlage 1). 
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5.3. Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse 

5.3.1. Ertragslage 

In der folgenden Übersicht sind die Gewinn- und Verlustrechnungen des Berichtsjahres 

und des vorangegangenen Geschäftsjahres nach betriebswirtschaftlichen Gesichts-

punkten umgegliedert sowie die Veränderungen für 2023 gegenüber 2022 absolut und 

relativ dargestellt worden. 

 

 

Der Anstieg der Umsatzerlöse resultiert aus der investitionsbedingt höheren Pacht. Die 

Pacht wird im Rahmen der Verabschiedung des Wirtschaftsplans festgelegt.  

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:  

 

 

Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von TEUR 73 resul-

tiert im Wesentlichen aus der Abwicklung eines Compliance Falles in 2022. 

2023 2022 Veränderung

TEUR % TEUR % TEUR %

Umsatzerlöse 2.898 97,0 2.848 95,3 50 1,8

sonstige betriebliche Erträge 91 3,0 130 4,3 -39 -30,0

Gesamtleistung 2.989 100,0 2.978 99,6 11 0,4

Abschreibungen -1.800 -60,2 -1.661 -55,6 139 8,4

sonstige betriebliche Aufwendungen -106 -3,6 -180 -6,0 -74 -41,1

Betriebsergebnis 1.083 36,2 1.137 38,0 -54 -4,7

Finanzergebnis -317 -10,6 -281 -9,4 36 12,8

Ergebnis vor Steuern 766 25,6 856 28,6 -90 -10,5

Steuern -114 -3,8 -119 -4,0 -5 -4,2

Jahresüberschuss 652 21,8 737 24,7 -85 -11,5

2023 2022

TEUR TEUR TEUR %

Erlöse Verpachtung Stromnetz 1.744 1.679 65 3,9

Erlöse Verpachtung Gasnetz 806 831 -25 -3,0

Auflösung Baukostenzuschüsse 348 338 10 3,0

2.898 2.848 50 1,8

Veränderung
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Des Weiteren sind Aufwendungen für Fremdleistungen für die Verwaltung (TEUR 21, Vj. 

TEUR 20), Aufwendungen für Versicherungen (TEUR 13, Vj. TEUR 13) sowie Bera-

tungs- und Prüfungsaufwendungen (TEUR 20, Vj. TEUR 16) enthalten. 

Das Finanzergebnis in Höhe von TEUR 317 (Vj. TEUR 281) beinhaltet im Wesentli-

chen Zinsaufwendungen aus Darlehenszinsen in Höhe von TEUR 298 (Vj. TEUR 262) 

und Avalprovisionen in Höhe von TEUR 19 (Vj. TEUR 19) an die Stadt, die EnBW 

Kommunale Beteiligungen GmbH und die EnBW Energie Baden-Württemberg AG. 

Das Ergebnis vor Steuern ist im Berichtsjahr durch die investitionsbedingt höheren Ab-

schreibungen gesunken.  
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5.3.2. Vermögenslage 

In der folgenden Übersicht sind die Aktiv- und Passivposten der Bilanz dargestellt. Dabei 

sind den Posten des Berichtsjahres die Vergleichsbeträge für 2022 gegenübergestellt. 

 

 

 

In 2023 wurden in das Anlagevermögen TEUR 4.250 (TEUR 3.296 Stromnetz und  

TEUR 954 Gasnetz) investiert. Nach der Einzelbetrachtung wurden die Planansätze der 

Investitionen im Stromnetz um TEUR 43 unterschritten und im Gasnetz um TEUR 346 

überschritten. In der Gesamtbetrachtung wurde der Gesamtbetrag der geplanten Inves-

titionen um TEUR 303 überschritten. 

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus Umsatzsteuer in 

Höhe von TEUR 700 (Vj. TEUR 459). 

31.12.2023 31.12.2022 Veränderung

Aktiva TEUR % TEUR % TEUR %

   Sachanlagen 33.382 93,1 30.933 90,7 2.449 7,9

Anlagevermögen 33.382 93,1 30.933 90,7 2.449 7,9

   sonstige Vermögensgegenstände 700 1,9 537 1,5 163 30,4

   Liquide Mittel 1.763 5,0 2.652 7,8 -889 -33,5

Umlaufvermögen 2.463 6,9 3.189 9,3 -726 -22,8

Summe der Aktiva 35.845 100,0 34.122 100,0 1.723 5,0

Passiva

Eigenkapital 11.969 33,4 12.055 35,3 -86 -0,7

Baukostenzuschüsse 3.741 10,4 3.587 10,5 154 4,3

   Steuerrückstellungen 44 0,1 40 0,1 4 10,0

   Sonstige Rückstellungen 28 0,1 22 0,1 6 27,3

Rückstellungen 72 0,2 62 0,2 10 16,1

   Verbindlichkeiten gegenüber 

   - Kreditinstitute 15.332 42,8 7.492 22,0 7.840 > 100,0

   - aus Lieferungen und Leistungen 4.731 13,2 2.921 8,6 1.810 62,0

   - Gesellschaftern 0 0,0 8.004 23,5 -8.004 -100,0

   Sonstige Verbindlichkeiten 0 0,0 1 0,0 -1 -100,0

Übrige Passiva 20.063 56,0 18.418 54,0 1.645 8,9

Summe der Passiva 35.845 100,0 34.122 100,0 1.723 5,0
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Der Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten resultiert aus der Auf-

nahme eines Darlehens in Höhe von TEUR 8.000 sowie planmäßigen Tilgungen in Höhe 

von TEUR 160. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betrafen im Vorjahr mit TEUR 8.000 ein 

Darlehen für Investitionen in das Stromnetz, welches im Berichtsjahr an die Stadt Kirch-

heim unter Teck zurückgezahlt wurde.  

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen im Wesentlichen Ver-

bindlichkeiten gegenüber der Netze BW GmbH, Stuttgart (TEUR 4.726, Vj. TEUR 2.912). 

 

5.3.3. Finanzlage 

Aufgrund der überschaubaren Verhältnisse und der detaillierten Angaben im Jahresab-

schluss wurde an dieser Stelle auf Ausführungen zur Finanzlage verzichtet. 
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6. Feststellungen zum Risikofrüherkennungssystem 

6.1. Feststellungen gemäß § 53 HGrG 

Wir haben in unserer Prüfung auftragsgemäß auch die Einhaltung der Vorschriften des 

§ 53 Abs. 1 und 2 HGrG einbezogen. Dementsprechend haben wir geprüft, ob die Ge-

schäfte ordnungsgemäß, also mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung 

mit den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und dem Gesellschaftsvertrag geführt 

worden sind und ob die wirtschaftlichen Verhältnisse ordnungsgemäß sind. 

Die getroffenen Feststellungen haben wir in der Anlage 4 zu diesem Bericht dargestellt. 

Bei unserer Prüfung haben sich keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auf-

fassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirt-

schaftlichen Verhältnisse von Bedeutung sind. 

 

6.2. Feststellungen zur Entflechtung in der internen Rechnungslegung 

Wir haben bei unserer Prüfung, unter Beachtung des IDW RS EFA 1, auch die Prüfung 

der buchhalterischen Entflechtung gem. § 6b Abs. 3 i. V. m. § 6b Abs. 5 EnWG einbe-

zogen. 

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen der einzelnen Tätigkeitsbereiche wur-

den ordnungsgemäß aus den getrennten Konten unter Beachtung des Stetigkeitsgrund-

satzes und der weiteren für Personengesellschaften geltenden Vorschriften abgeleitet. 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass die erforderlichen organisatorischen und abrech-

nungstechnischen Voraussetzungen gegeben sind, um den Verpflichtungen nach 

§ 6b Abs. 3 EnWG nachzukommen. Sofern eine Schlüsselung erfolgte, war diese sach-

gerecht. 
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7. Schlussbemerkung 

Den vorstehenden Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Energie Kirch-

heim unter Teck GmbH & Co. KG, Kirchheim unter Teck, für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023 und des Lageberichts für dieses Geschäftsjahr 

erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsät-

zen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n. F.). 

Der von uns erteilte Bestätigungsvermerk ist in Abschnitt 3. unter "Wiedergabe des Be-

stätigungsvermerks" enthalten. 

 

 

Stuttgart, den 23. April 2024 

 

Baker Tilly GmbH & Co. KG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

(Düsseldorf) 

 

 

 

Daniel Deutsch 

Wirtschaftsprüfer 

 

Philipp Schütte 

Wirtschaftsprüfer 
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A. Bilanz der Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG, Kirchheim unter Teck 

zum 31. Dezember 2023 

 

31.12.2023 31.12.2022
Anhang

AKTIVA

A. Anlagevermögen
Sachanlagen (1) 33.381.820,59 30.932.971,84

33.381.820,59 30.932.971,84

B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände (2) 700.290,71 537.089,29
II. Flüssige Mittel (3) 1.762.998,29 2.651.971,14

2.463.289,00 3.189.060,43

35.845.109,59 34.122.032,27

PASSIVA

A. Eigenkapital (4)
I. Kommanditkapital 100.000,00 100.000,00
II. Rücklagenkonto 11.217.535,86 11.217.535,86
III. Jahresüberschuss 651.523,80 737.324,45

11.969.059,66 12.054.860,31

B. Baukostenzuschüsse 3.740.858,00 3.587.630,00

C. Rückstellungen (5) 71.684,33 61.814,33

D. Verbindlichkeiten (6) 20.063.507,60 18.417.727,63

35.845.109,59 34.122.032,27
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B. Gewinn- und Verlustrechnung der Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG, 

Kirchheim unter Teck für das Geschäftsjahr 2023 

 

2023 2022
Anhang

1. Umsatzerlöse (7) 2.897.602,77 2.847.883,01

2. Sonstige betriebliche Erträge (8) 91.203,14 130.158,16

3. Materialaufwand 0,00 -1.656,00

4. Abschreibungen (9) -1.800.119,44 -1.661.197,78

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (10) -106.109,79 -177.736,84

6. Finanzergebnis (11) -316.688,22 -281.035,51

7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  -112.267,20 -120.403,80

8. Ergebnis nach Steuern 653.621,26 736.011,24

9. Sonstige Steuern -2.097,46 1.313,21

10. Jahresüberschuss (12) 651.523,80 737.324,45
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C. Anhang 

 
 
C.I. Anlagenspiegel 

 
Entwicklung des Anlagevermögens 2023 

 

01.01.2023 Zugang  Abgang Umbuchung 31.12.2023 01.01.2023 Zugang  Abgang 31.12.2023 31.12.2023 31.12.2022

I. Sachanlagen

1. Grundstücke 3.591,00 0,00 0,00 0,00 3.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.591,00 3.591,00

2. Technische Anlagen und Maschinen 42.159.089,31 3.556.365,87 8.180,32 689.829,85 46.397.104,71 12.177.726,31 1.799.238,72 7.170,32 13.969.794,71 32.427.310,00 29.981.363,00

3. Andere Anlagen, Betriebs- und

Geschäftsausstattung 0,00 21.143,72 0,00 0,00 21.143,72 0,00 880,72 0,00 880,72 20.263,00 0,00

4. Anlagen im Bau 948.017,84 672.468,60 0,00 -689.829,85 930.656,59 0,00 0,00 0,00 0,00 930.656,59 948.017,84

43.110.698,15 4.249.978,19 8.180,32 0,00 47.352.496,02 12.177.726,31 1.800.119,44 7.170,32 13.970.675,43 33.381.820,59 30.932.971,84

Anschaffungskosten Abschreibungen - Zuschreibungen Buchwerte
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C.II. Allgemeine Grundlagen 

 
 

Die Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG (EnKi KG) hat ihren Sitz in Kirchheim 

unter Teck und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart mit der Register-

Nr. HRA 729267 eingetragen.  

 

Der Jahresabschluss der EnKi KG zum 31. Dezember 2023 ist entsprechend den Best-

immungen des HGB und den Vorgaben des Gesellschaftsvertrags erstellt und in Euro 

( ) ausgewiesen. Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale für eine kleine Kapitalge-

sellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Laut Gesellschaftsvertrag ist der Jahresab-

schluss entsprechend den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. 

 

Die zur übersichtlicheren Darstellung in der Bilanz sowie in der Gewinn- und Verlust-

rechnung zusammengefassten Posten sind im Anhang gesondert aufgeführt und erläu-

tert. 

 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt. 

 

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im elektronischen Unternehmensregister 

veröffentlicht.  

 

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme einer positiven Fort-

bestehensprognose. 
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C.III. Bilanzierung und Bewertung 

 
 

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert zum Vorjahr die nachfol-

genden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend. 

 

Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, plan-

mäßig abgeschrieben. Die Sachanlagen werden nach der Maßgabe der voraussichtli-

chen Nutzungsdauer unter Orientierung an den amtlichen AfA-Tabellen linear abge-

schrieben. Im Zugangsjahr erfolgen die Abschreibungen zeitanteilig (pro rata temporis). 

 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. 

Steuererstattungsansprüche sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausge-

wiesen. 

 

Flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt. 

 

Die Kapitalanteile sind zum Nennbetrag angesetzt. 

 

Die Auflösungen der im Rahmen der Ausgliederung des Sachanlagevermögens übertra-

genen sowie die während des Pachtvertrags vom Netzbetreiber eingenommenen und 

weitergeleiteten Baukostenzuschüsse (BKZ) erfolgen linear und werden den Umsatz-

erlösen zugerechnet. Zur Ermittlung der Auflösungszeiträume der BKZ wird auf die tech-

nisch-wirtschaftliche Nutzungsdauer der BKZ (20 Jahre) abgestellt. Dies entspricht den 

in der Strom- und Gasnetzentgeltverordnung festgelegten und der Pachtermittlung zu-

grundeliegenden Nutzungsdauern. 

 

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver-

pflichtungen. Sie sind in der Höhe des nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmänni-

scher Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bemessen. 

 

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. 
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C.IV. Erläuterungen zur Bilanz 

 
 
(1) Anlagevermögen 

Die Gliederung des Anlagevermögens und seine Entwicklung gehen aus dem im Punkt 

C.I. dargestellten Anlagenspiegel hervor. 

 

(2) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

31.12.2023 31.12.2022

Sonstige Vermögensgegenstände 700.290,71 537.089,29

   (davon aus Steuern) (700.290,71) (459.302,33)

700.290,71 537.089,29

 

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um Steuererstattungsan-

sprüche aus Umsatzsteuer. Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlauf-

zeit von unter einem Jahr. 

 

(3) Flüssige Mittel 

Die flüssigen Mittel in Höhe von 1.762.998,29  (Vj. 2.651.971,14 ) betreffen kurzfristig 

verfügbares Bankguthaben. 

 

(4) Eigenkapital 

Das Kommanditkapital der EnKi KG beträgt 100.000,00 Die Kapitalanteile der Kom-

manditisten zum 31. Dezember 2023 werden von der Großen Kreisstadt Kirchheim unter 

Teck zu 74,9 % und von der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart zu 

25,1 % gehalten. Sie entspricht der im Handelsregister eingetragenen Hafteinlage der 

Kommanditisten. 

Die Kommanditisten haben auf dem gemeinsamen Rücklagenkonto gemäß ihren pro-

zentualen Geschäftsanteilen Einzahlungen geleistet.  
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(5) Rückstellungen 

31.12.2023 31.12.2022

Steuerrückstellungen 43.651,00 39.581,00

Sonstige Rückstellungen 28.033,33 22.233,33

71.684,33 61.814,33

 

Die Steuerrückstellungen betreffen ausschließlich Rückstellungen für Gewerbesteuer für 

2023 und 2022 (Vj. Gewerbesteuer 2022 und 2021). Die sonstigen Rückstellungen be-

treffen die Prüfungs- und Beratungsgebühren in Höhe von 12.190,00 (Vj. 6.390,00 , 

wobei die Rückstellung für 2022 noch nicht verbraucht wurde sowie die ausstehenden 

Rechnungen in Höhe von 15.843,33 Vj. 15.843,33 , die im Wesentlichen die Darle-

henszinsen über 15.793,33 (Vj. 15.793,33  enthalten. 

 

(6) Verbindlichkeiten 

31.12.2023 31.12.2022

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 15.332.190,00 7.492.190,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.731.317,60 2.921.377,53

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 8.003.460,10

Sonstige Verbindlichkeiten 0,00 700,00

20.063.507,60 18.417.727,63

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen drei Darlehen. Ein Darlehen 

wurde ausschließlich für den Erwerb der Gasversorgungsnetze in Kirchheim unter Teck 

in Höhe von 4.332.190,00 ) aufgenommen. Das zweite Darlehen 

wurde zur Finanzierung von Investitionen in Strom- und Gasnetze über 

(Vj. 3.200.000,00 ) aufgenommen. Das dritte Darlehen wurde im Geschäftsjahr 2023 

im Tausch gegen die Rückzahlung des Gesellschafterdarlehens in Höhe von 
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Die Verbindlichkeiten gliedern sich nach Restlaufzeiten zum 31.12.2023, wie folgt: 

bis 1 Jahr über 1 Jahr über 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 160.000,00 15.172.190,00 15.172.190,00

Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen 4.731.317,60 0,00 0,00

4.891.317,60 15.172.190,00 15.172.190,00

 

Die Verbindlichkeiten gliederten sich im Vorjahr nach Restlaufzeiten, wie folgt: 

bis 1 Jahr über 1 Jahr über 5 Jahre

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 160.000,00 7.332.190,00 7.332.190,00

Verbindlichkeit aus Lieferungen und Leistungen 2.921.377,53 0,00 0,00

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 3.460,10 8.000.000,00 0,00

Sonstige Verbindlichkeiten 700,00 0,00 0,00

3.085.537,63 15.332.190,00 7.332.190,00
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C.V. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 

 
 
(7) Umsatzerlöse 

Die Umsatzerlöse werden im Wesentlichen durch Pachterlöse in Höhe von 

2.601.056,93  (Vj. 2.471.268,18 erwirtschaftet. Die Position enthält weiterhin perio-

denfremde negative Pachterlöse in Höhe von 51.213,13  Pachterlöse 38.874,25 

Ebenso werden in den Umsatzerlösen die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzu-

schüsse in Höhe von 347.758,97  337.740,58 ) ausgewiesen.  

 

(8) Sonstige betriebliche Erträge 

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen Erträge aus dem Abgang 

perioden-

fremde sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 16.166,02 (Vj. 40.718,84 .  

 

(9) Abschreibungen 

Die Position umfasst die planmäßigen Abschreibungen auf das Sachanlagenvermögen 

über 1.799.975,44  (Vj. 1.660.680,78 ) und Abschreibungen auf GWG in Höhe von 

144,00  (Vj. 517,00  

 

(10) Sonstige betriebliche Aufwendungen 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen Aufwendungen 

für den Aufwandsersatz in Höhe von 34.586,22  34.468,72 die Haftungsver-

gütung in Höhe von 1.250,00  1.250,00 

Verwaltungs-GmbH. Des Weiteren enthält die Position unter anderem Fremdleistungen 

für Verwaltung (Kaufmännische Dienstleistungsverträge) in Höhe von 21.395,07 

(Vj. 20.347,73 ), Prüfungs- und Beratungskosten über 20.432,50  16.441,25 

Versicherungen in Höhe von 13.394,65  13.457,15 ), Geschäftsraummietkosten 

in Höhe von 6.000,00  Sitzungsgelder für Aufsichtsräte über 

3.450,00  2.800,00  sowie Handelskammerbeiträge in Höhe von 1.488,10        

(Vj. 1.890,63 ). 

 

Periodenfremde Aufwendungen waren in Höhe von 28,00  34.571,21 ) zu ver-

zeichnen.  
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(11) Finanzergebnis 

Das Finanzergebnis in Höhe von 316.688,22  (Vj. 281.035,51 ) beinhaltet im Wesent-

lichen Zinsaufwendungen aus Darlehenszinsen in Höhe von 297.604,36  

(Vj. 261.540,65 ) sowie Avalprovisionen in Höhe von 19.494,86  19.494,86 ) an 

die Stadt Kirchheim unter Teck, die EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH und die 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG. 

 
(12) Ergebnisverwendungsvorschlag 

Über die Verwendung des Jahresüberschusses 2023 in Höhe von 651.523,80 wird laut 

Regelung im Gesellschaftsvertrag im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 

2023 Beschluss gefasst. 
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C.VI. Sonstige Angaben 

 
Mitarbeiter 

In der Gesellschaft sind keine Mitarbeiter angestellt.  

 

Prüfungs- und Beratungsgebühren 

Das im Geschäftsjahr als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers beträgt für 

die Abschlussprüfung 5.800,00  (Vj. 6.390,00  Der Abschlussprüfer hat für die Ge-

sellschaft keine weiteren Leistungen erbracht. 

 

Angaben zu den Organen der Gesellschaft 

Gesellschafter 

- Komplementärin ist die Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH mit Sitz in 

Kirchheim unter Teck 

- Große Kreisstadt Kirchheim unter Teck (74,9 %) 

- EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH, Stuttgart (25,1 %) 

 

Geschäftsführung 

Zur Geschäftsführung ist die Komplementärin Energie Kirchheim unter Teck Verwal-

tungs-GmbH berechtigt. Sie wird vertreten durch die Geschäftsführer: 

- Martin Zimmert, kaufmännischer Geschäftsführer, Ebersbach an der Fils, Stadt 

Kirchheim unter Teck  

- Stefan Herzhauser, technischer Geschäftsführer, Reichenbach an der Fils, Ma-

nager Kommunale Beteiligungen, Netze BW GmbH 
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Die Geschäftsführung bezog in 2023 keine Bezüge von der Gesellschaft. 

 

Mitglieder des gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrags zu bildendem Aufsichtsrat 

- Bader, Dr. Pascal (Vorsitzender), Oberbürgermeister der Stadt Kirchheim unter 

Teck 

- Riemer, Günter (1. stellvertretender Vorsitzender), Bürgermeister der Stadt 

Kirchheim unter Teck 

- Kirchner, Rupert (2. stellvertretender Vorsitzender), Manager Kommunale Betei-

ligungen, Netze BW GmbH 

- Ambacher, Reinhold, Elektromeister (in Altersteilzeit) 

- Brinker, Heinrich, IT-Organisator 

- Bur am Orde-Käß, Sabine, Dipl.-Ing. Architektur und Stadtplanung                          

(bis 9. Mai 2023) 

- Eisenmann, Marc, Entwicklungsingenieur 

- Kreyscher, Ulrich, Kaufmann 

- Mogler, Gerd, Angestellter 

- Pfau-Weller, Dr. Natalie, Mitglied des Landtags Baden-Württemberg 

- Allgaier, Mischa, Manager Kommunale Beziehungen Mittlerer Neckar, Netze BW 

GmbH 

- Zaimi, Miriam, Leiterin Gasanlagen & HD-Netzbetrieb, Netze BW GmbH 

- Blon, Max, Umweltingenieur (seit 1.Oktober 2023) 

 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhielten für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 insge-

samt 3.450,00 j. 2.800,00 ). 

 

Sonstige finanzielle Verpflichtungen 

Die finanziellen Verpflichtungen bestehen im Rahmen des normalen Geschäftsverkehrs. 

 

Nachtragsbericht 

Vorgänge, die für die Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Energie 

Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG von Bedeutung wären, sind nach dem 31. De-

zember 2023 nicht eingetreten. 
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C.VII.  Angaben nach § 6b Abs. 2 EnWG 

 
 

Gemäß § 6b Abs. 2 EnWG sind Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen sowie 

assoziierten Unternehmen, wenn sie aus dem Rahmen der gewöhnlichen Energiever-

sorgungstätigkeit herausfallen und für die Beurteilung der Vermögens- und Ertragslage 

von wesentlicher Bedeutung sind, gesondert auszuweisen. 

 

Im Geschäftsjahr 2023 betrifft dies: 

- den Ertrag aus dem Pachtvertrag mit der Netze BW GmbH in Höhe von 2.601  

- Avalprovisionsvereinbarung mit der Stadt Kirchheim unter Teck für die Rückbürg-

schaftsübernahme der Darlehen zum Kauf des Strom- und Gasnetzes in Höhe von 

15  

- Avalprovisionsvereinbarung mit der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH und 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG für die Rückbürgschaftsübernahme der Dar-

lehen zum Kauf des Strom- und Gasnetzes in Höhe von 5  

 

Die Netze BW GmbH übernimmt für die EnKi KG die Funktionen Buchhaltung und Con-

trolling mit Aufwendungen in Höhe von 21  

 

Kirchheim unter Teck, den 23. April 2024 

 

Die Geschäftsführung 

 

 

Martin Zimmert     Stefan Herzhauser 

Digitally signed by Martin FRANZ 
Zimmert
Date: 2024-04-23 08:12:49+02:00

Digitally signed by Stefan 
Herzhauser
Date: 2024-04-23 09:13:20+02:00
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Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG, Kirchheim unter Teck 

Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH, Kirchheim unter Teck 

 

Prüfung nach § 53 HGrG für das Geschäftsjahr 2023 

 

Fragenkreis 1:  Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie 

individualisierte Offenlegung der Organbezüge 

 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für 

die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus 

schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- 

sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese 

Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

 

Die Aufgabenverteilung zwischen den Organen der Gesellschaft ist im Gesellschaftsvertrag 

und Konsortialvertrag geregelt. Eine zusätzliche Geschäftsordnung und ein 

Geschäftsverteilungsplan liegen nicht vor. Die Regelungen entsprechen den Bedürfnissen 

der Gesellschaft. 

 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und 

wurden Niederschriften hierüber erstellt? 

 

Im Jahr 2023 haben jeweils zwei Gesellschafterversammlungen und zwei 

Aufsichtsratssitzungen stattgefunden. Die Protokolle hierüber haben uns vorgelegen. 

Bei der Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH fanden im Berichtsjahr zwei 

Gesellschafterversammlungen statt.  

 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG 

sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig? 

 

Herr Stefan Herzhauser ist in folgenden Aufsichtsräten und Kontrollgremien tätig: 

 

• Stadtwerke Bad Wildbad GmbH & Co. KG, Bad Wildbad 

• Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG, Ebersbach an der Fils 

• Netzeigentumsgesellschaft Rheinstetten GmbH & Co. KG, Rheinstetten 

• Stadtwerke Bad Herrenalb GmbH, Bad Herrenalb 

• hsag Heidelberger Services AG, Heidelberg 

 

Herr Martin Zimmert ist auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten und Kontrollgremien tätig. 
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d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) 

individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt 

nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger 

Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

 

Die Geschäftsführung wird durch die Komplementär-GmbH ausgeübt und dort durch die im 

Anhang erwähnten Geschäftsführer. Neben einer fixen Haftungsvergütung für die 

Komplementär-GmbH werden keine weiteren Vergütungen für die Geschäftsführung gewährt. 

Eine Angabepflicht im Anhang ist hier dem Grunde nach nicht gegeben.  

 

Fragenkreis 2:  Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen 

 

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden 

Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und 

Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige 

Überprüfung? 

 

Die Gesellschaft verpachtet lediglich ein Strom- und ein Gasnetz an die Netze BW GmbH. 

Für die Unterhaltung der Netze ist die Pächterin (Netze BW GmbH) verantwortlich. 

Erneuerung und Neubau des Netzes erfolgen ebenfalls durch die Pächterin. Die Netze BW 

GmbH, Stuttgart, ist im Rahmen eines Dienstleistungsauftrags verantwortlich für die Führung 

der Bücher. Die Gesellschaft hat kein Personal. Die Organisation entspricht damit den 

Bedürfnissen der Gesellschaft. 

 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 

wird? 

 

Es haben sich keine diesbezüglichen Anhaltspunkte ergeben. 
 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und 

dokumentiert? 

 

Es bestehen im Wesentlichen nur Vertragsbeziehungen zwischen der Energie Kirchheim 

unter Teck GmbH & Co. KG und der Netze BW GmbH (Pächter und kaufmännischer 

Dienstleister) sowie der EnBW Kommunale Beteiligungen GmbH (Mitgesellschafter) im 

Rahmen von Dauerschuldverhältnissen. Zudem führt die Netze BW GmbH regelmäßig 

sämtliche Erhaltungs- und Investitionsmaßnahmen für die Energie Kirchheim unter Teck 

GmbH & Co. KG durch. Die Grundsätze der Funktionstrennung werden beachtet. Ein 

Controlling, das Zugang zu allen Geschäftsvorfällen hat, ist eingerichtet und erstellt laufend 

Plan-Ist- und Ist-Ist-Vergleiche. Dadurch sind Elemente für Korruptionsprävention vorhanden. 

Zusätzlich gelten für die entsandten Geschäftsführer jeweils die Richtlinien zur 

Korruptionsprävention der jeweiligen Entsendekörperschaft Stadt Kirchheim unter Teck bzw. 

Netze BW GmbH. 
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Die EnBW sieht nach Untersuchungen durch die Konzern-Innenrevision Ansätze für 

Verbesserungen im internen Kontrollsystem. Dabei wurden Maßnahmen identifiziert, die 

sowohl zur Verhinderung wie auch zur schnelleren Aufdeckung entsprechender Fälle dienen 

sollen. 

 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche 

Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, 

Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte 

ergeben, dass diese nicht eingehalten werden? 

 

Die Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG hat die Netze BW GmbH, Stuttgart mit 

der Erbringung von kaufmännischen Dienstleistungen beauftragt. In den Strompacht- und 

Gaspachtverträgen mit der Netze BW GmbH des Netzes sind Regularien bezüglich der 

Instandhaltung sowie Investitionen in den Pachtgegenstand festgelegt. Es haben sich keine 

Anhaltspunkte für eine Nichteinhaltung ergeben. 

 

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z.B. 

Grundstücksverwaltung, EDV)? 

 

Ja. Die Dokumentation von Verträgen wird von der Netze BW GmbH bzw. der EnBW 

Kommunale Beteiligungen GmbH im Rahmen des Dienstleistungsvertrages vorgenommen. 

 

 

Fragenkreis 3:  Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und 

Controlling 

 

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und 

Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von 

Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens? 

 

Es wird in einem Planungshorizont von fünf Jahren geplant, Wirtschaftspläne für die Jahre 

2024 bis 2028 liegen vor. Das Planungswesen entspricht den Bedürfnissen des 

Unternehmens und erfolgt in Abstimmung mit dem Gesellschafter und dem Aufsichtsrat. 

 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht? 

 

Planabweichungen werden systematisch untersucht und im Rahmen der 

Aufsichtsratssitzungen diskutiert und Gegenmaßnahmen abgestimmt. 
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c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und 

den besonderen Anforderungen des Unternehmens? 

 

Die Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG ist kein operativ tätiges Unternehmen. Es 

wird lediglich das Strom- und Gasnetz der Stadt Kirchheim unter Teck an die Netze BW GmbH 

verpachtet. Das Rechnungswesen und die Kostenrechnung werden im Rahmen eines 

Dienstleistungsvertrages durch die Netze BW GmbH erledigt. In den Bereichen 

Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung und Kostenrechnung wurde im Berichtszeitraum mit 

Standardsoftware (SAP) in einer Client/Server-Umgebung gearbeitet. 

Das Rechnungswesen, einschließlich der Kostenrechnung, ist der Größe und den 

Anforderungen des Unternehmens angemessen. 

 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u.a. eine laufende 

Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

 

Das Finanzmanagement fußt auf den Daten der Buchhaltung. Auf dieser Basis erfolgen eine 

Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung auf manueller Basis. 

 

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben 

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten 

worden sind? 

 

Ein zentrales Cash-Management besteht nicht. Die Gesellschaften haben eigene 

Bankkonten. 

 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? 

Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen 

zeitnah und effektiv eingezogen werden? 

 

Die Entgelte der Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG bestehen ausschließlich aus 

den Pachtzinsen. Die Inrechnungstellung erfolgt regelmäßig auf Grundlage des 

Pachtvertrages. Das Forderungsmanagement wird im Rahmen des kaufmännischen 

Dienstleistungsvertrags durch die Netze BW durchgeführt. 

 

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und 

umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche? 

 

Das Controlling erfolgt durch die Geschäftsführung auf Basis der laufenden Buchhaltung. 

Aufgrund der stetigen Geschäftstätigkeit ist dieser Umfang ausreichend.  
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h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder 

Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine 

wesentliche Beteiligung besteht? 

 

Es bestehen keine Beteiligungen an anderen Unternehmen.  

 

 

Fragenkreis 4:  Risikofrüherkennungssystem 

 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 

Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 

werden können? 

 

Die Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG ist eine reine Verpachtungsgesellschaft 

mit einem langlaufenden Pachtvertrag mit der Netze BW GmbH. Aufgrund der 

Pachtzinsregelungen und der Bonität des Pächters ist eine Bestandsgefährdung sehr 

unwahrscheinlich. Die regelmäßige Durchsicht der laufenden Abschlüsse erscheint daher 

ausreichend um bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkennen zu können. 

 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben 

sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden? 

 

Es haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass die vorgenannten Maßnahmen nicht 

ausreichend und nicht geeignet sind, ihren Zweck zu erfüllen. 

 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert? 

 

Es erfolgt keine spezielle Dokumentation der vorgenannten Maßnahmen. 

 

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit 

dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen 

abgestimmt und angepasst? 

 

Bis auf weiteres ist keine Änderung des Geschäftsumfeldes, der Geschäftsprozesse und der 

Funktionen erkennbar. Eine kontinuierliche und systematische Anpassung ist damit bisher 

nicht angezeigt. 
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Fragenkreis 5:  Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und 

Derivate 

 

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von 

Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten 

schriftlich festgelegt? Dazu gehört: 

• Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden? 

• Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen 

eingesetzt werden? 

• Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem 

Umfang dürfen offene Posten entstehen? 

• Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z.B. ob bestimmte Strategien 

ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden 

dürfen (z.B. antizipatives Hedging)? 

 

Der Fragenkreis 5 ist nicht einschlägig. Der Einsatz von Finanzinstrumenten, anderen 

Termingeschäften sowie Optionen und Derivaten ist bei der Energie Kirchheim unter Teck 

GmbH & Co. KG auskunftsgemäß nicht vorgesehen und wird ansonsten auch nicht 

vorgenommen. Im Rahmen unserer Prüfung ergeben sich keine gegenteiligen Anhaltspunkte. 

 

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von 

Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung? 

 

Siehe Frage a.) 

 

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes 

Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf 

• Erfassung der Geschäfte 

• Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse 

• Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung 

• Kontrolle der Geschäfte? 

 

Siehe Frage a.) 

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende 

Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung 

gezogen? 

 

Siehe Frage a.) 

 

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen? 

 

Siehe Frage a.) 
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f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die 

offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt? 

 

Siehe Frage a.) 

 

 

Fragenkreis 6:  Interne Revision 

 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne 

Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese 

Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen? 

 

Eine interne Revision besteht zurzeit nicht. Die interne Revision wird durch keine andere 

Stelle im Unternehmen wahrgenommen. Aufgrund der Art und des Umfangs der 

Geschäftstätigkeit kann hierauf verzichtet werden. 

 

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im 

Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von 

Interessenkonflikten? 

 

Entfällt, da keine interne Revision vorhanden. 

 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen 

Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich 

miteinander unvereinbare Funktionen (z.B. Trennung von Anweisung und Vollzug) 

organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über 

Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

 

Siehe Frage b.) 

 

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer 

abgestimmt? 

 

Siehe Frage b.) 

 

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um 

welche handelt es sich? 

 

Siehe Frage b.) 
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f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen 

Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/ 

Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

 

Siehe Frage b.) 

 

 

Fragenkreis 7:  Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, 

Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden 

Beschlüssen des Überwachungsorgans 

 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des 

Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen 

nicht eingeholt worden ist? 

 

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass 

zustimmungspflichtige Geschäfte ohne vorherige Zustimmung der Gesellschafter getätigt 

wurden. 

 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des 

Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt? 

 

Kredite an die Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans wurden 

auskunftsgemäß nicht gewährt. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger 

Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen 

vorgenommen worden sind (z.B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)? 

 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte hierfür festgestellt. 

 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit 

Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden 

Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen? 

 

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir keine Anhaltspunkte festgestellt. 
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Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen 

 

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, 

immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf 

Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft? 

 

Investitionen werden mit der notwendigen Sorgfalt geplant und auf Wirtschaftlichkeit geprüft. 

Wesentliche Investitionen werden im Wirtschaftsplan erfasst und vom Aufsichtsrat und der 

Gesellschafterversammlung beschlossen. Die Ausführung der Investitionen erfolgt durch die  

Netze BW GmbH, dem Pächter des Strom- und Gasnetzes. 

 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur 

Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des 

Preises zu ermöglichen (z.B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder 

Beteiligungen)? 

 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich hierfür keine Anhaltspunkte ergeben. 

 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend 

überwacht und Abweichungen untersucht? 

 

Der Abgleich mit den Investitionsplänen erfolgt unterjährig und zum Ende des 

Geschäftsjahres. Die Gesellschaften werden durch ihren kaufmännischen Dienstleister 

unterstützt. 

 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen 

ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen? 

 

Im Geschäftsjahr 2023 waren Investitionen in die Strom- und Gasnetze in Höhe von 3.947 

TEUR geplant. Insgesamt konnten Investitionen in Höhe von 4.250 TEUR realisiert werden. 

Davon Anlagen im Bau in Höhe von 672 TEUR. Das Investitionsbudget wurde um 303 TEUR 

überschritten.  

 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach 

Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

 

Derartige Anhaltspunkte bestehen nach unseren Erkenntnissen nicht. 
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Fragenkreis 9:  Vergaberegelungen 

 

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z.B. 

VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben? 

 

Die Frage ist nicht einschlägig, da für die Durchführung der Investitionsmaßnahmen nach 

dem Pachtvertrag die Netze BW GmbH verantwortlich ist. 

 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, 

Konkurrenzangebote (z.B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt? 

 

Für Geschäfte, die nicht den Vergaberichtlinien unterliegen und unter den Pachtvertrag mit 

der Netze BW gemäß Fragekreis 9a fallen, werden auskunftsgemäß Konkurrenzangebote 

eingeholt. 

 

 

Fragenkreis 10:  Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

 

Dem Überwachungsorgan wird regelmäßig Bericht erstattet. 

 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des 

Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche? 

 

Die Berichterstattung ist der Unternehmensgröße angemessen. 

 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah 

unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht 

ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen 

oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

 

Die Geschäftsführung berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig über alle wichtigen 

Geschäftsvorfälle in den Aufsichtsratssitzungen. Hierüber wird eine Niederschrift verfasst.  

 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf 

dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)? 

 

Neben der regelmäßigen Unterrichtung des Aufsichtsrates ergab sich kein Thema des 

Überwachungsorgans auf dessen besonderen Wunsch eine Unterrichtung durch die 

Geschäftsleitung erforderlich gewesen wäre. 
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z.B. nach § 90 AktG 

oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war? 

 

Angesichts der Größe und Struktur der Gesellschaft haben wir keine Anhaltspunkte für eine 

nicht ausreichende Berichterstattung festgestellt. 

 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? 

Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan 

erörtert? 

 

Es besteht eine D&O-Versicherung. Die Versicherungssumme für Vermögensschäden 

beträgt 1 Mio Euro. Ein Selbstbehalt ist nicht vorgesehen, versicherte Personen sind die 

Geschäftsführer und die Aufsichtsräte. 

 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des 

Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem 

Überwachungsorgan offengelegt worden? 

 

Wir haben keine Anhaltspunkte dafür, dass Interessenskonflikte im Geschäftsjahr vorlagen. 

 

 

Fragenkreis 11:  Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

 

Es liegen keine wesentlichen Vermögensgegenstände vor, die offenkundig nicht 

betriebsnotwendig sind. 

 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

 

Entfällt. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu 

den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der 

Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird? 

 

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben. 
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Fragenkreis 12:  Finanzierung 

 

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen 

zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen 

Investitionsverpflichtungen finanziert werden? 

 

Die Eigenkapitalquote der Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG beträgt 33,4 % 

(Vorjahr 35,3 %) und der Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH beträgt 85,9 % 

(Vorjahr 92,7 %). Investitionsverpflichtungen liegen nicht vor.  

 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der 

Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften? 

 

Entfällt, da keine Pflicht besteht, einen Konzern für die Gesellschaft aufzustellen. 

 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich 

Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass 

die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet 

wurden? 

 

Die Gesellschaften haben im Berichtsjahr keine Finanz-/Fördermittel oder Garantien der 

öffentlichen Hand erhalten. 

 

 

Fragenkreis 13:  Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung 

 

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen 

Eigenkapitalausstattung? 

 

Die Eigenkapitalausstattung der Energie Kirchheim unter Teck GmbH & Co. KG und der 

Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH ist angemessen. 

 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit 

der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

 

Über die Verwendung des Jahresüberschusses wird laut Gesellschaftsvertrag erst im 

Rahmen der Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses Beschluss gefasst. Die im 

Vorjahr erfolgte vollständige Ausschüttung des Jahresüberschusses ist nach unserer 

Einschätzung mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar. Der 

Jahresüberschuss der Energie Kirchheim unter Teck Verwaltungs-GmbH soll auf neue 

Rechnung vorgetragen werden. 
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Fragenkreis 14:  Rentabilität/Wirtschaftlichkeit 

 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/ 

Konzernunternehmen zusammen? 

 

Die Geschäftstätigkeit umfasst im Geschäftsjahr nur die Verpachtung der Strom- und 

Gasnetze. Das gesamte Betriebsergebnis entfällt daher auf die Verpachtung dieser Netze. 

Die Aufteilung des Betriebsergebnisses auf die Bereiche Strom und Gas kann dem 

Tätigkeitsabschluss nach § 6b EnWG entnommen werden.  

 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt? 

 

Im Geschäftsjahr ergaben sich keine einmaligen Vorgänge, die sich entscheidend auf das 

Jahresergebnis ausgewirkt hätte. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere 

Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern 

eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden? 

 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Kredit- oder 

Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern zu 

eindeutig unangemessenen Konditionen vorgenommen wurden. 

 

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet? 

 

Entfällt. Die Konzessionsabgabe trägt gemäß dem Pachtvertrag der Pächter (Netze BW 

GmbH) der Strom- und Gasnetze.  

 

 

Fragenkreis 15:  Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von 

Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

 

Die Geschäftstätigkeit umfasst im Geschäftsjahr nur die Verpachtung des Strom- und 

Gasnetzes. Verluste hieraus haben sich nicht ergeben. Es wird auf Fragenkreis 14 verwiesen.  

 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche 

Maßnahmen handelt es sich? 

 

Siehe Frage a.) 
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Fragenkreis 16:  Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung 

der Ertragslage 

 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 

 

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erwirtschaftet. 

 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des 

Unternehmens zu verbessern? 

 

Siehe Frage a.) 
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